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117  Ladung und Benachrichtigung 
 
(1) 1Die Ladung zur Hauptverhandlung soll dem auf freiem Fuß befindlichen Angeklagten, den Zeugen und 
den Sachverständigen zugestellt werden, damit sie nachweisbar ist. 2Bei Zeugen und Sachverständigen 
kann eine einfachere Form der Ladung gewählt werden.

(2) 1Absatz 1 Satz 2 gilt auch für andere Prozessbeteiligte, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
2Ist eine Behörde am Verfahren zu beteiligen, ist ihr der Termin zur Hauptverhandlung so rechtzeitig 
mitzuteilen, dass ihre Vertreter sich auf die Hauptverhandlung vorbereiten und die Akten vorher einsehen 
können.

(3) 1Bei der Ladung von Zeugen ist zu berücksichtigen, dass eine direkte Begegnung mit dem 
Beschuldigten in den Räumen der Justiz als bedrohlich oder belastend empfunden werden kann. 2Dies gilt 
insbesondere für durch die Tat verletzte Zeugen.

(4) 1Mit der Ladung ordnet der Vorsitzende an, dass die nach § 395 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 StPO 
zur Nebenklage berechtigten Verletzten Mitteilung vom Termin erhalten, wenn aktenkundig ist, dass sie dies 
beantragt haben. 2Unter der letztgenannten Voraussetzung sollen auch sonstige gemäß § 406g Absatz 1 
StPO zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung berechtigte Verletzte eine solche Mitteilung erhalten.


